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Beschlussvorschlag: 

Der Jahresabschluss 2019 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden wird 
nach  § 95 b Abs. 1 GemO festgestellt. 
 
Die Feststellung umfasst: 
 
1. Die Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haus-

haltsjahr 2019 wird wie folgt festgestellt: 
 
Gesamtergebnisrechnung: 
 
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 1.207.153,18 € 
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 802.031,44 € 

Ordentliche Ergebnis 405.121,74 € 
  
Sonderergebnis 0,00 € 
Gesamtergebnis 405.121,74 € 

 
Nachrichtlich: 
Minderung des Basiskapitals        0,00 € 
 
Gesamtfinanzrechnung: 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.110.191,29 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 744.165,65 € 

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit 366.025,64 € 
  
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.950,00 € 

Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 € 
  

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 360.075,64 € 
  
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 € 

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
  

Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 
Haushaltsjahres 360.075,64 € 
  

Überschuss/Bedarf an haushaltsunwirksamen Einzahlungen 
und Auszahlungen 

 
8,00 € 

  

Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln 360.083,64 € 
  

Endbestand an Zahlungsmitteln 1.247.365,45 € 
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2. Die Vermögensrechnung / Bilanz des Gemeindeverwaltungsverbands Win-
nenden wird wie folgt festgestellt: 

 
Die Vermögensrechnung/Bilanz wird auf 31.12.2019 wie folgt festgestellt: 
 
Die Vermögensrechnung   zum 31.12.2019 umfasst  eine Bilanzsumme von 
1.486.489,47 €. 
 
Davon entfallen auf der Aktivseite unter 

 Immaterielle Vermögensgegenstände 
 das Finanzvermögen 

5.454,17 € 
1.481.035,30 € 

  
 
Davon entfallen auf der Passivseite unter 

 das Basiskapital 863.531,15 € 
 die Rücklagen 582.634,59 € 
 die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 € 
 das Ergebnis des laufenden Jahres 0,00 € 
 die Verbindlichkeiten 40.189,01 € 
 die passiven Rechnungsabgrenzungsposten 134,72 € 

 
 
3. die Haushaltsrechnung des Jahresabschlusses 2019. 

 
4. die Vermögensrechnung des Jahresabschlusses 2019. 
 
5. die Zustimmung zu den Planabweichungen in der Ergebnis- und Finanzrech-

nung des Jahresabschlusses 2019. 
 
6. der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 ist dem Re-

gierungspräsidium Stuttgart als Rechtsaufsichtsbehörde nach § 95 b Abs. 2 
GemO vorzulegen. Die Gemeindeprüfungsanstalt ist zu unterrichten. 
 

7. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres 2019 in 
Höhe von 405.121,74 € wird gemäß § 90 Abs. 1 GemO, § 23 Satz 1 GemHVO i. 
V. m. § 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO in die Rücklage aus Überschüssen des or-
dentlichen Ergebnisses nach § 52 Abs. 4 Nr. 1.2.1 GemHVO eingestellt. 
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2.

2.1. Rechtliche Grundlagen 

Die Gemeindeverwaltungsverband Winnenden (GVV) hat zum Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach 
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der 
besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar 
und übersichtlich sein. 
 
Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, 
Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, 
Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er 
hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des GVV darzustellen. Der 
Jahresabschluss ist nach § 95 b Abs. 1 Gemeindeordnung innerhalb von sechs 
Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und von der 
Verbandsversammlung innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres 
festzustellen. 
 
Die gesetzlichen Grundlagen für das Gemeindewirtschaftsrecht, das Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungswesen sind: 
 

- die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, 
- die Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der 

Gemeinden, 
- die Verordnung des Innenministeriums über die Kassenführung der Gemeinden 

und 
- die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den 

Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und 
weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden. 

 

2.2. Inhalt des Jahresabschlusses 

Der Jahresabschluss umfasst: 
 

- die Ergebnisrechnung, 
- die Finanzrechnung und 
- die Vermögensrechnung (Bilanz). 

 
Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, dem folgende Anlagen 
beizufügen sind: 
 

-   die Vermögensübersicht, 
-   die Schuldenübersicht und 
-   eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden     
    Haushaltsermächtigungen (entfällt beim GVV). 
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3.

3.1.  Vermögensrechnung (Bilanz)  

Die Bilanzsumme zum 31.12.2019  
 
Das Vermögen besteht aus in 2019 neu erworbenen Software-Lizenzen  
und allgemeinem Finanzvermögen. Es  
 
Das Eigenkapital des GVV, bestehend aus dem Basiskapital und den Rücklagen aus 
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, beträgt zum Bilanzstichtag 1.446.165,74 

 
 
Die Verbindlichkeiten bestehen aus den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen sowie den Sonstigen Verbindlichkeiten. Diese betrugen zum Ende des 
Hau  
 

3.2. Ertragslage 

Als Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2019 ergibt sich ein Überschuss des 
ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 405.121,74  
 

3.3. Finanzlage 

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender 
Verwaltungstätigkeit in Höhe von 360.075,64 
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4.

4.1  

Die Aktivseite einer Bilanz gibt Auskunft über das Vermögen beziehungsweise die 
Verwendung der Finanzmittel. 
 

Imaterielle Vermögensgegenstände          
 
Im Jahr 2019 wurden Software-Lizenzen erworben. 
 

             01.01.2019                                    31.12.2019  
Software   
Summe   

 
 

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, 
Forderungen aus Transferleistungen 

 
171.113,63  

 
Öffentlich-rechtliche Forderungen beruhen auf den vom GVV festgesetzten 
Gebühren und Beiträgen.  
 

            01.01.2019                                   31.12.2019  
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus 
Dienstleistungen   
Forderungen aus Transferleistungen             
Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen   
Bußgelder   
Summe   

 
 

Privatrechtliche Forderungen   
 
Privatrechtliche Forderungen sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen des 
GVV an Dritte. Zusätzlich werden auf dieser Bilanzposition die Forderungen 
gegenüber debitorischen Kreditoren verbucht. Dabei handelt es sich um überzahlte 
Verbindlichkeiten, die als Forderung ausgewiesen werden. Dies ist beispielsweise 
bei Gutschriften oder Rückerstattungen der Fall.  
Der Betrag zum Ende des Jahres 2019 ist auf debitorische Kreditoren 
zurückzuführen. Es handelt sich dabei um eine Rückzahlung aus dem 
Verwaltungskostenbeitrag vom GVV an die Stadt Winnenden. Durch den noch 
fehlenden Jahresabschluss 2018 bei der Stadt Winnenden konnte eine Abrechnung 
nicht in allen Punkten erfolgen. Die endgültige Abrechnung wird zu einem späteren 
Zeitpunkt gemacht.  

 
                 

01.01.2019                          31.12.2019  
Privatrechtliche Forderungen   
Summe   
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Liquide Mittel
 
Die liquiden Mittel umfassen kurzfristig verfügbare Zahlungsmittel, also Guthaben auf 
Girokonten und Tagesgeldkonten bei Kreditinstituten. Der GVV unterhält Konten bei 
der Kreissparkasse Waiblingen. Die Mittel verteilen sich wie folgt:  
 
 
 

                
01.01.2019                          31.12.2019  

Sichteinlage bei der Kreissparkasse 
Waiblingen, Girokonto   
Sichteinlage bei der Kreissparkasse 
Waiblingen, Geldmarktkonto   
Summe   

 
 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 
 
Im Haushaltsjahr 2019 wurde keine Aktive Rechnungsabgrenzung vorgenommen. 

 
             

01.01.2019                          31.12.2019  
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten   
Summe   

 
 
 
 
4.2  

 
Die Passivseite stellt die Mittelherkunft dar und gibt Auskunft darüber, in welchem 
Verhältnis das Vermögen durch Eigenkapital und Fremdkapital finanziert wird. 
 
 

Basiskapital  
 
Das Basiskapital stellt die Differenz zwischen dem Vermögen des GVV auf der 
Aktivseite der Vermögensrechnung und den sonstigen Positionen auf der Passivseite 
dar. Das Basiskapital wurde im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz durch 
entsprechende Saldierung der übrigen Bilanzpositionen rechnerisch ermittelt. Es 
bringt zum Ausdruck, inwiefern das Vermögen des Verbands durch Eigenmittel 
finanziert wurde. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.  
 
Aufgrund der atypischen Finanz- und Vermögensstruktur des GVV werden unterhalb 
des Basiskapitals die Rücklagenbestände, die eine Verbindlichkeit gegenüber den 
Verbandsgemeinden darstellen, ausgewiesen. Diese allgemeinen Rücklagen stehen 
allen 3 Verbandsgemeinden zu. Die Rücklagen für Gemeindeverbindungsstraßen 
betreffen in diesem Fall dagegen Leutenbach. 
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 01.01.2019                         31.12.2019  
Allgemeine Rücklage Winnenden   
Allgemeine Rücklage Leutenbach   
Allgemeine Rücklage Schwaikheim   
Rücklage Gemeindeverbindungsstraßen   
Leutenbach   
Summe   

 
 

Rücklagen  
 
Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses sind im Jahresabschluss gemäß  
§ 90 Abs. 1 GemO, § 23 Satz 1 GemHVO i. V. m. § 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO in die 
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach  
§ 52 Abs. 4 Nr. 1.2.1 GemHVO einzustellen (Pflicht). In künftigen Jahren sind 
Entnahmen aus dieser Rücklage im Rahmen des Haushaltsausgleichs nach  
§§ 24 Abs. 1 und 25 Abs. 1 GemHVO möglich. 
 
Der Gewinn aus 2019 über 405.121,
ordentlichen Ergebnisses gebucht. 

 
             

01.01.2019                          31.12.2019  
Rücklagen aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses 
Ergebnis des laufenden Jahres 

 
 

 
 

405.121,  
Summe   

 
 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   
 
Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beträgt zum 

 
 

             01.01.2019                          31.12.2019  
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und    
Leistungen   
Summe   
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Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00
 
Aufgrund geänderter Zuordnungsvorschriften müssen Verbindlichkeiten gegenüber 
der Stadt Winnenden für Personal, Miete, sächliche Verwaltungskosten sowie für ein 
städtisches Fahrzeug 
ausgewiesen werden. Die hier erfolgte Überzahlung aus der Rückerstattung an den 
GVV (kreditorischer Debitor) ist auf der Aktivseite bei den privatrechtlichen 
Forderungen gebucht. 

             01.01.2019                         
  

31.12.2019  
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00  0,00  
Summe 0,00  0,00  

 
 

Sonstige Verbindlichkeiten 254,90 
 
Die sonstigen Verbindlichkeiten stellen den Aufwands- und Auszahlungsbereich des 
GVV dar, welcher nicht im Bereich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen gesammelt wird. Es handelt sich um verschiedene Zahlungseingänge 
ohne entsprechende Forderung (Überzahlungen), die im Folgejahr wieder 
ausgebucht werden. Ebenso werden hier durchlaufende Gelder für 
Brandschutzgutachten ausgewiesen, die erst im Folgejahr an das Landratsamt 
weitergeleitet werden. 

 
             

01.01.2019                          31.12.2019  
Sonstige Verbindlichkeiten  254,90  
Summe  254,90  

 
 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten 
 
Im Haushaltsjahr 2019 wurde eine Passive Rechnungsabgrenzung vorgenommen. 

 
             

01.01.2019                          31.12.2019  
Passive Rechnungsabgrenzungsposten 0,00   
Summe 0,00   
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5.

Die interne Leistungsverrechnung beschäftigt sich mit der Ermittlung und Verteilung 
der Leistungen, die innerhalb des Verbands zwischen verschiedenen Einheiten und 
Produkten erbracht werden. 
 
Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Verteilung bzw. Abrechnung von 
Steuerungs- und Serviceleistungen. Steuerungs- und Serviceleistungen umfassen 
die Leistungen, die von zentralen Stellen für verschiedene oder alle Produkte 
erbracht werden. 
Beispiel sind die Leistungen für Verwaltungssteuerung, die von der Produktgruppe 
11.10 (Steuerung) erbracht werden. 
 
Das Volumen der Internen Leistungsverrechnung betrug im Haushaltsjahr 2019 

 
 

Verrechnende Stelle 11.10.0000 11.11.0000 11.20.0000 11.22.0000 Summe 

Belastete Stelle           

11.10.0000      

11.11.0000      

11.20.0000      

11.22.0000      

12.20.0000      

51.10.0000      

51.11.0000      

52.10.0000      

54.10.0000      

61.10.0000      

61.20.0000      

61.30.0000      

Summe      
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6.

6.1 Erläuterung erheblicher Abweichungen im Gesamtergebnishaushalt 
 
Planabweichungen werden in diesem Rahmen erst behandelt, sofern sie  

 
 
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 
 
In diesem Bereich ergibt sich eine Abweichung über -  Dies ist vor allem 
auf die wiederum nicht entstandene Kostenerstattung einer Ersatzvornahme einer 

ergab sich eine Erhöhung der öffentlich-rechtl. Entgelte in den Bereichen 
Ordnungswesen (+ 154,00  476.788,66 44.889,69 
Die Steigerung im Bereich Bauordnung liegt in der anhaltend guten Konjunktur sowie 
zwei neuen Baugebieten begründet. 
 
Sonstige ordentliche Erträge 
 
Es ergibt sich bei diesen Erträgen eine Abweichung um -  Im Bereich der 
Bußgelder ergab sich im Vergleich zum Vorjahr eine Minderung der Erträge um 

 
 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 

Erstattungen für Personal-, Miet- und Sachkosten über alle Teilhaushalte hinweg 

Leistungsverrechnung der Stadt Winnenden stammenden Aufwendungen für die 
Kasse und die EDV für den GVV noch nicht bekannt ist.  
 

6.2 Erläuterung erheblicher Abweichungen in der Gesamtfinanzrechnung 

 
Planabweichungen werden in diesem Rahmen erst behandelt, sofern sie  

 
 
Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine Umlagen 
 

 

Verbandsmitglieder Winnenden und Leutenbach. 
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Entgelte für öffentlich Leistungen oder Einrichtungen 
 

eniger Einzahlungen erzielt als angenommen.  
Dies ist einerseits auf weniger Verwaltungsgebühren zurückzuführen durch die nicht 
entstandene Kostenerstattung einer Ersatzvornahme und andererseits auf 
gleichzeitig höheren Einzahlungen von Verwaltungsgebühren im Bereich der 
Bauordnung. 
 
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 
 

angenommen.  
2019 wurden 47.277,75     
52.000,00 liegt daran, dass die die Bußgelder auslösenden 
Verfahren zur Widerspruchsentscheidung an das Regierungspräsidium Stuttgart 
abgegeben wurden und in diesem Zuge bis zur Entscheidung über den Widerspruch 
keine Bußgelder erhoben werden. 
  
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 
 
Die gegenüber dem Planansatz von 1.812.400,00 deutlich verminderten 

Ersatzvornahme einer Brandschutzmaßnahme zurückzuführen. Ebenfalls geringere 
Auszahlungen (- 
Rechtsberatung im Bereich Spielrechts, die nicht im erwarteten Maß in Anspruch 
genommen werden musste.  
 

6.3 Erläuterung einzelner Ertragsarten 

 
Die Gebühreneinnahmen in den Bereichen Gaststättenrecht und Baurecht 
entwickelten sich in den Jahren 2010 - 2019 folgendermaßen: 
 

 
Gebühren für 

 
Jahr 

Rechnungs- 
Ergebnis 

 

Haushalts- 
Ansatz 

 
Gaststättenrecht 2010   

Produkt 12.20.000 2011  20.000,00  

 2012   

 2013   

 2014   

 2015   

 2016   

 2017   

 2018   

 2019   
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Gebühren für 

 
Jahr 

Rechnungs-
Ergebnis 

 

Haushalts-
Ansatz 

 
Baurecht 2010   

Produkt 52.10.0000 2011   

 2012   

 2013   

 2014   

 2015 712.268,60   

 2016   

 2017   

 2018   

 2019   

 

6.4 Erläuterung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/ Auszahlungen 

 
In die Zuständigkeit der Verbandsversammlung fallen nach der seit 01.01.2002 
gültigen Neufassung der Verbandssatzung alle über- und außerplanmäßigen 

 
Im Haushaltsjahr 2019 sind keine über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
angefallen, die der Genehmigung durch die Verbandsversammlung bedürfen.  
 
Zur Information sind die folgenden überplanmäßigen Aufwendungen aufgelistet, die 
im Zuständigkeitsbereich des Verbandsvorsitzenden entstanden sind. Diese 
Mehraufwendungen sind durch Mehrerträge bei den Gebühren der 
Baurechtsbehörde gedeckt. 

 
Haushaltsüberschreitungen ergaben sich in im Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung, 
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung, Teilhaushalt 3 Räumliche Planung und 
Entwicklung, Teilhaushalt 4 Bauen und Wohnen und Teilhaushalt 5 Verkehrsflächen 
und -anlagen. 
 

 

Produkt/ 

Konto 
HH - Ansatz bisher verfügt 

überplanmäßige 
Aufwendung 

11.11/ 

44520010 
   

11.22/ 

44520020 
   

12.20/ 

44520010 
   

12.20/ 

44520030 
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Produkt/Konto HH - Ansatz bisher verfügt überplanmäßige 

Aufwendung 

51.10/ 

44520010 
   

52.10/  

44520030 
   

54.10/ 

44520010 
   

54.10/ 

44520011 
   

54.10/ 

44520012 
   

54.10/ 

44520021 
   

 
 
Begründung: 
 
Durch tarifliche Gehaltsteigerungen sowie personelle Aufstockung und 
Beförderungen haben sich die Personalkosten in den Produkten 11.11 Organisation 
und Dokumentation kommunaler Willensbildung, 12.20 Ordnungswesen und 51.10 
Stadtentwicklung, Städteplanung Verkehrsplanung und Stadterneuerung merklich 
erhöht.  
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7.

7.1 Allgemeines zur Vermögensrechnung (Bilanz) 

 
Der GVV hat nach § 95 Gemeindeordnung zum Schluss eines Haushaltsjahres eine 
Vermögensrechnung aufzustellen, die Bestandteil des Jahresabschlusses ist. 
Die Vermögensrechnung hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, 
Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten, soweit nichts 
anderes bestimmt ist und muss klar und übersichtlich sein. Sie hat die tatsächliche 
Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage darzustellen. 
 
Die Vermögensrechnung ist um einen Anhang zu erweitern. Außerdem sind ihr als 
Anlagen eine Vermögensübersicht und eine Schuldenübersicht beizufügen. 
 
Als Basis für die Aufstellung der Vermögensrechnung dienen die Regelungen der 
Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung, der Verwaltungsvorschrift 
Produktrahmen und Kontenplan sowie die darauf aufbauenden Bilanzierungs- und 
Bewertungsempfehlungen des Leitfadens der landesweiten Arbeitsgruppe 
Bilanzierung in der Fassung vom Juli 2017. 
 

7.2 Allgemeine Bewertungsregelungen 

 
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des 
erkennbaren Ausfallrisikos bewertet. 

Das Basiskapital wird nominal fortgeschrieben. Veränderungen des Basiskapitals 
ergeben sich ausschließlich aufgrund von zulässigen bzw. notwendigen Änderungen 
der Eröffnungsbilanz. 
 
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die Transferverbindlichkeiten 
sowie die sonstigen Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen 
(Nennbeträgen) angesetzt (§ 91 Abs. 4 GemO). 
Die Gliederung der Bilanz entspricht § 52 Abs. 3 und 4 GemHVO. 
 

7.3 Anlagen zum Anhang 
 
Dem Anhang sind folgende Anlagen beigefügt: 
 
 - Feststellungsbeschluss des Jahresabschlusses nach § 95b Abs. 1 GemO 

- Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO, 
 - Forderungsübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO, 
 - Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss 
 - Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO 

- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach § 54          
  Abs. 2 GemHVO. 
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8.

Im Haushaltsjahr 2019 gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO. 
 
8.1   Leitung des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden 

Verbandsvorsitzender: Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth 
 
8.2 Mitglieder der Verbandsversammlung 
 
 
Winnenden   
Herr Stadtrat Hans Ilg 
Herr Stadtradt Manuel Pflumm* 
Herr Stadtrat Hanspeter Luckert 
Herr Stadtrat  Hans-Dieter Baumgärtner* 
Frau Stadträtin Marie-Christine  Sammet  
Herr Stadtrat Erich Pfleiderer** 
Herr Stadtrat Siegfried  Lorek** 
Herr Stadtrat Richard Fischer 
Herr Stadtrat Frank Rommel 
Frau Stadträtin Maria  Papavramidou  
Herr Stadtrat Christoph Mohr  
Frau Stadträtin Rahel Dangel** 
Herr Stadtrat Dr. Jürgen Hägele 
Herr Stadtrat Diethard Fohr** 
Herr Stadtrat Uwe Voral* 
Frau Stadträtin Renate Sanzenbacher 
Frau Stadträtin Ingrid Hecht-Hatzis* 
   
Leutenbach   
Herr Bürgermeister Jürgen Kiesl 
Herr Gemeinderat Karlheinz Lämmle 
Herr Gemeinderat Bernd Krautter* 
Herr Gemeinderat Erwin Schmidt** 
Herr Gemeinderat Alexander Thaler 
Herr Gemeinderat Herbert Krehl 
Frau Gemeinderätin Kathrin Kopriva* 
Frau Gemeinderätin Dr. Astrid Loff** 
   
Schwaikheim   
Herr Bürgermeister Gerhard Häuser 
Herr Gemeinderat Wolfgang  Kölz 
Herr Gemeinderat Helmut Bähr* 
Frau Gemeinderätin Lisa Mücke** 
Herr Gemeinderat Markus Mutter* 
Herr Gemeinderat Roland Escher** 
Herr Gemeinderat Roland Schäfer* 
Frau Gemeinderätin Karin Gottschalk** 

 
* ausgeschieden aus dem Gemeinderat mit der Gemeinderatswahl vom 26.05.2019 
**  neues Mitglied des Gemeinderats mit der Gemeinderatswahl vom 26.05.2019 
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9.

 
Der Jahresabschluss des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden zum 
31.12.2019 wird hiermit gemäß § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg aufgestellt.  
 
 
 
 
Winnenden, den xx.xx.2020 
 
 
 
 
 
 
Hartmut Holzwarth 
Verbandsvorsitzender 

 

 

 

 
Lisa-Marie Hermanspan     Silke Böhringer 
Geschäftsführerin      Stadtkämmerei 
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